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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie groß der Bestand an sozial gebundenen Wohnungen in Baden-Württem-
berg im Jahr 2016 war und aktuell ist;

2. mit welcher Bindungsdauer die Wohnungen zum Eintrittsdatum belegt waren,
wie lange diese im Jahr 2016 noch andauerten und wie der Stand aktuell ist;

3. um welche Höhe die sozial gebundenen Wohnungen die ortsübliche Ver-
gleichsmiete im Jahr 2016 durchschnittlich unterschritten und wie diese Werte
aktuell ausfallen;

4. in welchen Städten und Gemeinden sich wie viele sozial gebundene Wohnun-
gen im Jahr 2016 befanden und wo und wie viele sich aktuell dort befinden;

5. wie groß die jeweiligen sozial gebundenen Wohnungen 2016 durchschnittlich
waren und wie groß die Wohnungen im aktuellen Bestand durchschnittlich sind
(Quadratmeterangaben und Zimmeranzahl);

6. wie sich die Änderungen der Richtlinien für die Förderung von sozial gebunde-
nem Wohnungsbau im Landeswohnraumförderprogramm im Jahr 2017 und im
Jahr 2018 jeweils auf die Nachfrage nach Fördergeldern auswirkten und aus-
wirken;

7. wie viele Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger im Jahr 2016
und aktuell über einen Wohnberechtigungsschein verfügten und verfügen;

Antrag

der Abg. Daniel Born u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

Verwendung der Mittel aus dem Landeswohnraum -

förderprogramm

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
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8. wie viele Bewohnerinnen und Bewohner jeweils (im Durchschnitt) und insge-
samt in den sozial gebundenen Wohnungen des Bestands im Jahr 2016 und in
denen des aktuellen Bestands wohnen;

9. wie vielen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württembergern aufgrund
ihres Einkommens ein Wohnberechtigungsschein im Jahr 2016 zustand und
wie vielen heute ein Wohnberechtigungsschein zusteht, dieser bislang aber
nicht beantragt wurde; 

10. wie sich die Nutzung der Eigentumsförderung aus dem Landeswohnraumför-
derprogramm auf die unterschiedlichen Einkommensbereiche verteilt.

05. 02. 2019

Born, Dr. Fulst-Blei, Dr. Weirauch, 
Gruber, Hofelich, Stickelberger SPD

B e g r ü n d u n g

In Baden-Württemberg herrscht großer Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Der
vorliegende Antrag hat daher zum Ziel, einen detaillierteren Überblick über die
sozial gebundenen Wohnungen zu erhalten. Wie die Mittel des Landeswohnraum-
förderprogramms verwendet werden, ist zudem eine wichtige Frage.

In der im Herbst 2017 erschienenen Prognosstudie zum Wohnraumbedarf in Ba-
den-Württemberg sahen die Gutachter einen Bedarfskorridor für sozial gebunde-
nen Wohnraum zwischen 1.500 und 6.000 zusätzlichen Wohnungen jährlich, wo-
bei die untere Grenze lediglich den Status Quo erhält.

Dieser Antrag soll klären, wie sich die Änderungen der Förderbedingungen des
Landeswohnraumförderprogramms in den Jahren 2017 und 2018 auf die Qualität
und Quantität des sozial gebundenen Wohnraums sowie auf die Verteilung der
Mittel aus der Eigentumsförderung auswirken. 

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 22. März 2018 nimmt das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Wohnungsbau im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen zu dem
Antrag wie folgt Stellung:

1. wie groß der Bestand an sozial gebundenen Wohnungen in Baden-Württem-
berg im Jahr 2016 war und aktuell ist; 

Zu 1.:

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau führt als oberste Fach-
aufsichtsbehörde landesweite Erhebungen des gebundenen Wohnungsbestandes
bei allen Gemeinden des Landes durch. Die Gemeinden sind nach dem Woh-
nungsbindungsrecht des Landes zur Überwachung der Einhaltung der Sozialbin-
dungen des dortigen landesseitig geförderten Mietwohnungsbestandes aufgerufen
und haben für die ordnungsgemäße Erfüllung dieses Überwachungsauftrags woh-
nungsbezogene Daten festzustellen und diese zu speichern. Aus diesen Dateien
oder Karteien ist eine Bestandsmitteilung abzuleiten.

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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So hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in den Jahren
2014/2015 eine umfassende Erhebung durchgeführt. Der Erhebungsgegenstand
war auf den sozial gebundenen Mietwohnungsbestand beschränkt, der zumindest
auch mit Landesmitteln gefördert wurde. Der betrachtete Entwicklungszeitraum
des Wohnungsbestandes wurde bis zum Jahr 2030 erstreckt. Stichtag der Be-
standsfeststellungen war der 31. Dezember 2014. Für die Mitteilung der Entwick-
lung des gebundenen Mietwohnungsbestandes war bis zum Jahr 2017 ein jähr -
licher Eintrag, danach waren Angaben für die Jahre 2020, 2025 und 2030 gefor-
dert.

Insgesamt haben sich 830 Gemeinden an dieser Erhebung beteiligt. Nicht zu
berücksichtigen waren künftige, bindungsbegründende Förderungen ebenso wie
noch nicht unternommene vorzeitige und vollständige und damit bindungsverkür-
zende Darlehensrückzahlungen. Des Weiteren waren auch ausschließlich kommu-
nal geförderte Wohnungen nicht einzubeziehen.

Das Ergebnis der ausgewerteten gemeindlichen Mitteilungen zum dortigen ge-
bundenen Mietwohnungsbestandes zum 31. Dezember 2014 (63.197 Wohneinhei-
ten) lag erheblich über der Ausarbeitung und Prognose der Kommission zur Un-
tersuchung der Wohnungsversorgung in Baden-Württemberg aus dem Jahr 2000,
die bereits für das Jahr 2009 nur noch einen Bestand im Umfang von 46.000
Wohnungen erwarten ließ.

Die Erhebung wurde durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau in den Jahren 2017/2018 für den Stichtag 31. Dezember 2017 und die
Entwicklungszeiträume in den Jahren 2020, 2025 und 2030 wiederholt, um die
vorhandene Datengrundlage zu aktualisieren. Im Zuge dieser Erhebung gingen
dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau insgesamt 1.003 Be-
standsmitteilungen zu. Damit konnte eine deutlich größere Breitenwirkung er-
reicht werden, die sich erheblich auf die Belastbarkeit des Erhebungsergebnisses
auswirkt. Vor allem vermittelt das Abfrageergebnis durch die gesteigerte Rück-
laufquote bei einer gemeindescharfen Betrachtung ein wesentlich ausgeprägteres
Abbild der tatsächlichen Verhältnisse.

Für den erfragten Zeitraum des Bestandes sozial gebundener Mietwohnungen im
Jahr 2016 kann allerdings nur auf das Auswertungsergebnis der früheren Erhe-
bung in den Jahren 2014/2015 zurückgegriffen werden.

Danach summieren sich die Bestandsmitteilungen der Gemeinden für das Jahr
2016 auf einen Gesamtbestand an Sozialmietwohnungen im nachstehenden Um-
fang:

Aufgrund der eingangs dargelegten deutlich höheren Belastbarkeit und Relevanz
ist die gewünschte aktuelle Bestandsangabe hingegen aus der zuletzt durchgeführ-
ten Abfrage abzuleiten. Hierzu ist auf die ausgewerteten Mitteilungen zum Stich-
tag 31. Dezember 2017 zurückzugreifen. Das sollte auch für alle künftigen Zeit -
räume gelten, die im Rahmen dieser Erhebung ebenfalls erfragt wurden sowie für
gemeindebezogene Auskünfte.

Danach summieren sich die Bestandsmitteilungen der Gemeinden für das Jahr
2017 als derzeit aktuellster Zeitpunkt auf einen Gesamtbestand im nachstehenden
Umfang:

 
Gebundene Sozial-
mietwohnungen 
zum 31.12.2016 

Land BW 58.619 

 Gebundene Sozial-
mietwohnungen 
zum 31.12.2017 

Land BW 58.416 
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Bereits die nur geringfügigen Differenzen der Angaben für die Jahr 2016 und
2017 unterstreichen die deutlich höhere Treffsicherheit der zuletzt durchgeführten
Erhebung. 

Zu beachten ist, dass es sich bei den mitgeteilten Erhebungsergebnissen aus -
schließlich um Angaben der für die Erfassung dieser Daten zuständigen Gemein-
den handelt.

2. mit welcher Bindungsdauer die Wohnungen zum Eintrittsdatum belegt waren,
wie lange diese im Jahr 2016 noch andauerten und wie der Stand aktuell ist;

3. um welche Höhe die sozial gebundenen Wohnungen die ortsübliche Ver-
gleichsmiete im Jahr 2016 durchschnittlich unterschritten und wie diese Werte
aktuell ausfallen;

5. wie groß die jeweiligen sozial gebundenen Wohnungen 2016 durchschnittlich
waren und wie groß die Wohnungen im aktuellen Bestand durchschnittlich sind
(Quadratmeterangaben und Zimmeranzahl);

8. wie viele Bewohnerinnen und Bewohner jeweils (im Durchschnitt) und insge-
samt in den sozial gebundenen Wohnungen des Bestands im Jahr 2016 und in
denen des aktuellen Bestands wohnen;

Zu 2., 3., 5. und 8.:

Die Fragen zu den Ziffern 2., 3., 5. und 8. werden aufgrund des Sachzusammen-
hangs gemeinsam beantwortet.

Wie bereits ausgeführt, sind die Gemeinden verpflichtet, Daten zum geförderten
und sozial gebundenen Wohnraum sowie zu den berechtigten Nutzern dieser
Wohnungen zu erfassen und zu speichern. Die jetzt erfragten Angaben gehen je-
doch über die durchgeführten reinen Bestandserhebungen des Ministeriums für
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hinaus. Das Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau hat nicht die Möglichkeit auf diese Dateien oder Kar-
teien der Gemeinden unmittelbar zuzugreifen. Zur sachgerechten Behandlung sol-
cher speziellen Fragen zum Gegenstand des gemeindlichen Überwachungsauf-
trags im Rahmen des Bindungsrechts bedarf es mithin einer neuerlichen detaillier-
ten landesweiten Abfrage bei den Gemeinden. Diese hätten hierzu ihre Woh-
nungskarteien mit den darin gesammelten Daten zu über 50.000 Mietwohnungen
im Hinblick auf die erfragten Merkmale auszuwerten. Eine solche Erhebung und
deren Auswertung und Aufbereitung wäre mit vertretbarem Aufwand innerhalb
eines überschaubaren Zeitraums durch die beteiligten Stellen nicht leistbar.

4. in welchen Städten und Gemeinden sich wie viele sozial gebundene Wohnun-
gen im Jahr 2016 befanden und wo und wie viele sich aktuell dort befinden;

Zu 4.:

Wie in der Äußerung zu Ziffer 1. ausgeführt, ist gerade für gemeindebezogene
Auswertungen der kommunalen Bestandsmitteilungen auf die aktuelle Erhebung
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zum Stand 31. De-
zember 2017 zu rekurrieren.

Dieses repräsentative Ergebnis landesweit gebundener und landesseitig geförder-
ter Sozialmietwohnungen im Umfang von 58.416 Wohneinheiten wurde zur Be-
antwortung auf die Auswertungsebene der Gemeinden heruntergebrochen. Die
beigefügte umfangreiche Anlage listet somit alle zahlenmäßig identifizierbaren
gemeindlichen Bestandsmitteilungen auf, wobei die Gemeinden alphabetisch an-
geordnet sind. In dieser beigefügten Tabelle, die über 700 Gemeinden umfasst,
überwiegen die Gemeinden, die den dortigen Bestand mit „0“ angegeben haben.
Nicht erfasst sind hingegen die Gemeinden, die sich zwar rückgemeldet haben,
deren Mitteilung aber keine Bestandsmeldung enthielt.
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6. wie sich die Änderungen der Richtlinien für die Förderung von sozial gebunde-
nem Wohnungsbau im Landeswohnraumförderprogramm im Jahr 2017 und im
Jahr 2018 jeweils auf die Nachfrage nach Fördergeldern auswirkten und aus-
wirken;

Zu 6.:

Mit dem Förderprogramm Wohnungsbau BW 2017 wurde das Fördervolumen
von zuvor rund 115 Mio. Euro (ohne Bewilligungsvolumen für das Programm
Wohnraum für Flüchtlinge) für das Programmjahr 2016 auf 250 Mio. Euro er-
höht. Neben der Aufhebung der im Rahmen des Programms 2015/2016 geltenden
Förderkulisse und der Einführung einer landesweiten Förderung, wurde die Mög-
lichkeit eingeführt, statt eines zinsvergünstigten Kapitalmarktdarlehens den darin
enthaltenen Subventionsbarwert als Zuschuss zu erhalten.

Die Konzeption des Förderprogramms Wohnungsbau BW 2017 wurde unter Mit-
wirkung der Wohnraum-Allianz gegenüber den Vorgängerprogrammen auch in-
haltlich verändert. Dabei wurden Anpassungsvorschläge, die wiederum in der
Wohnraum-Allianz erörtert und abgestimmt wurden, in die Programmstruktur
ein geflochten. 

Mit der Beibehaltung des Fördervolumens in Höhe von 250 Mio. Euro auch in
den Jahren 2018 und 2019 wurde für diesen Zeitraum ein verlässliches erweitertes
Angebot der Wohnraumförderung im Land geschaffen. Die entgegen der Ent-
wicklung der Baugenehmigungszahlen um über 50 Prozent gestiegene Nachfrage
nach Angeboten der Wohnraumförderung des Landes belegt, dass mit Blick auf
die vorgenommenen Verbesserungen eine Erhöhung des Bewilligungsvolumens
geboten war. Einer noch stärkeren Zunahme der Nachfrage standen nach Ein-
schätzung der Landesregierung insbesondere der Mangel an verfügbarem geeig-
netem Bauland sowie die hohe Auslastung der Kapazitäten der Bauwirtschaft ent-
gegen.

Der folgenden Tabelle kann die Antragsbelegung im Programmjahr 2017 entnom-
men werden.

Der vorstehenden Förderbilanz kann entnommen werden, dass im Rahmen der
Mietwohnraumförderung insgesamt 2.900 Wohneinheiten zur Förderung bean-
tragt wurden, der Großteil davon stellt mit insgesamt 1.725 Wohneinheiten Neu-
baumaßnahmen dar. Die Eigentumsförderung verzeichnet mit einer Subventions-
höhe von rund 60 Mio. Euro die Förderung von rund 1.400 Wohneinheiten.
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Die folgenden Punkte bilden die zentralen Änderungen und Ergänzungen des För-
derprogramms Wohnungsbau BW 2018/2019 im Vergleich zu den Förderbestim-
mungen des Förderprogramms Wohnungsbau BW 2017 ab.

Mit dem Förderprogramm 2018/2019 wurde eine Nachfrageprämie für die Ge-
meinden als politischer Ergänzungsansatz zur verstärkten Schaffung sozial orien-
tierten Wohnraums eingeführt: Je geförderter und bezugsfertig errichteter Sozial-
mietwohnung wird der Standortgemeinde eine „Prämie“ in Höhe von 2.000 Euro
gewährt. Für diese bundesweit einmalige finanzielle Zuwendung steht ein auf je 
4 Mio. Euro für 2018 sowie 2019 begrenztes Bewilligungsvolumen im Rahmen
des Gesamtfördervolumens von 250 Mio. Euro zur Verfügung.

Die berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten wurden erhöht und auf eine modula-
re Ermittlung der Gesamtkosten umgestellt: Die gleichzeitige Systemänderung
hin zu einer modularen Ermittlung der der Förderung zugrundeliegenden Kosten,
die getrennt nach Kostengruppen festgestellt werden, erlaubt eine realitätsnahe
Abbildung der tatsächlich anfallenden Aufwendungen. Es kann ein gerechterer
Ausgleich über die Förderleistung erfolgen.

Die Flexibilisierungsregelung zur Gestaltung der Miethöhe wurde erweitert:

Die Obergrenze der zulässigen allgemeinen Sozialmiete wurde in der Vergangen-
heit durch einen Mindestabschlag auf die ortsübliche Vergleichsmiete in Höhe
von 33 Prozent bestimmt. Mit dem Programm 2017 wurde allein für die unteren
Mietbereiche eine Flexibilisierung der Miethöhe eingeführt, so dass die Höhe der
Sozialmiete auch durch einen geringeren Abschlag auf die ortsübliche Vergleichs-
miete gebildet werden kann. Diese Regelung wurde auf die gesamte Spanne ortsüb-
licher Vergleichsmieten ausgedehnt, so dass ein Abschlag zwischen 20 Prozent
und 40 Prozent vorgenommen werden kann.

Die einheitliche Konzeption des Doppelprogramms Wohnungsbau BW 2018/
2019 setzt weiterhin den Schwerpunkt im Bereich der dringend gebotenen Miet-
wohnraumförderung ohne die wichtige Eigentumsförderung zu vernachlässigen.
In der nachfolgenden Förderbilanz wird die Antragssituation des Förderungspro-
gramms im Programmjahr 2018 (Stand: Februar 2019) wiedergegeben. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass das Programm für das Jahr 2018 lediglich eine Laufzeit
von neun Monaten aufweist.
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Im Rahmen der Sozialen Mietwohnraumförderung wurden zum Stand 31. De-
zember 2018 insgesamt 1.692 sozial gebundene Mietwohneinheiten (davon rund
1.161 neue Wohneinheiten) zur Förderung beantragt.

7. wie viele Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger im Jahr 2016
und aktuell über einen Wohnberechtigungsschein verfügten und verfügen;

Zu 7.:

Mit Erlass vom 22. Dezember 2014 wurden die Gemeinden aufgefordert, dem
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau die Anzahl der im Jahr
2015 nach § 15 LWoFG erteilten Wohnberechtigungsscheine zu nennen. Die Aus-
wertung der eingegangenen rund 850 Rückmeldungen ergibt für das Kalenderjahr
2015 23.822 erteilte Wohnberechtigungsscheine. Hinzuzurechnen sind hier die
wohnberechtigten Haushalte, denen zuvor eine Wohnberechtigungsbescheinigung
ausgestellt worden ist und diese bereits zum Bezug einer Sozialmietwohnung ge-
nutzt haben. Beispielhaft hat für das Jahr 2018 die Landeshauptstadt Stuttgart, un-
abhängig von einer Nachfrage durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Wohnungsbau, 6.470 erteilte Wohnberechtigungsscheine angegeben.

Eine weitere – aktualisierte – Abfrage bei allen Gemeinden im Land wurde seit-
her nicht mehr durchgeführt.

9. wie vielen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württembergern aufgrund
ihres Einkommens ein Wohnberechtigungsschein im Jahr 2016 zustand und
wie vielen heute ein Wohnberechtigungsschein zusteht, dieser bislang aber
nicht beantragt wurde; 

Zu 9.:

Im Jahr 2016 lag die Einkommensgrenze zur Erteilung eines Wohnberechti-
gungsscheins für eine Person bei 40.500 Euro; für einen Vier-Personenhaushalt
bei 57.500 Euro. Laut dem Statistischem Landesamt Baden-Württemberg lag
der durchschnittliche Bruttojahresverdienst (mit Sonderzahlungen) der vollzeit-
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im produzierenden Gewer-
be und Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg im Jahre 2016 bei 53.211
Euro. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass einem großen Anteil der
Menschen in Baden-Württemberger ein Wohnberechtigungsschein zustehen
würde.

Aktuell liegt die für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen zugrunde zu-
legende Einkommensgrenze für einen Ein-Personenhaushalt bei 49.300 Euro; für
einen Vier-Personenhaushalt bei 67.300 Euro. Die zuletzt vom statistischen Lan-
desamt erhobenen durchschnittlichen Bruttojahresverdienste betreffen das Jahr
2017, die von einem Wert für Baden-Württemberg in Höhe von 54.203 Euro aus-
gehen. 

10. wie sich die Nutzung der Eigentumsförderung aus dem Landeswohnraumför-
derprogramm auf die unterschiedlichen Einkommensbereiche verteilt.

Zu 10.:

Dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und der Bewilli-
gungsstelle liegen hierzu keine Informationen vor. Die Einhaltung der Einkom-
mensgrenzen im Rahmen der Eigentumsförderung wird durch die zuständigen
Wohnraumförderstellen im Rahmen einer Vorabprüfung gegenüber der Bewilli-
gungsstelle bestätigt, die Einkommensbereiche der Antragsteller jedoch nicht ge-
speichert. Nach dieser erfolgreich abgeschlossenen Prüfung der jeweils zuständi-
gen Wohnraumförderstelle, führt die L-Bank eine bankseitige Belastungsprüfung
durch, die zur Klärung der Kapitaldienstfähigkeit des Antragstellers dient. Dabei
werden allerdings in aller Regel – abweichend zur Prüfung der Förderantragsbe-
rechtigung bei der Wohnraumförderstelle – weitere Einkommenspositionen zum
Abzug gebracht. In einer statistischen Auswertung würden damit die Haushalts -
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einkommen der Förderempfänger flächendeckend niedriger ausgewiesen werden
und ein falsches Bild erzeugen.

Dr. Hoffmeister-Kraut

Ministerin für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau
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Anlage
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